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Ab 22. Februar 2021 wird für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grund-

schule und der Förderschule sowie alle Abschlussklassen Wechselun-

terricht oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand zugelassen.  

Für die übrigen Jahrgangsstufen und Schularten verbleibt es weiterhin 

bei Distanzunterricht.  

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tages-Inzidenz von 

über 100 findet in jedem Fall Distanzunterricht statt.  

Es gelten klare Schutz- und Hygienevorgaben. Hierzu zählt insbeson-

dere die Einhaltung des Mindestabstands, die Beachtung der Maskenpflicht 

und der Lüftungskonzepte sowie ein ergänzendes Test- und Maskenkon-

zept. Für Lehrkräfte wird im Unterricht eine Pflicht zum Tragen von 

medizinischen Masken eingeführt. 

Die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung … werden analog behandelt. 

 

Test- und Maskenkonzept für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 

Zusätzliche Testungen sowie ein höherer Schutzstandard bei Masken sind 

geeignete Maßnahmen, um die Öffnung von Schulen … sicher zu gestal-

ten. Hierzu haben die Staatsministerien für Gesundheit und Pflege, des In-

nern, für Sport und Integration, für Unterricht und Kultus sowie für Familie, 

Arbeit und Soziales ein Testkonzept für Schulen, Kindertageseinrichtun-

gen, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogische Tagesstätten erarbei-

tet.  

Wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts sind Selbsttests. Sobald diese 

zur Verfügung stehen, wird das Personal an Schulen und Kinderbetreu-

ungseinrichtungen mit Selbsttests für zwei freiwillige Testungen pro 

Woche ausgestattet werden.  

Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren erhalten dann einen freiwilli-

gen Selbsttest pro Woche. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgen im Rahmen 

der Bayerischen Teststrategie regelmäßige Reihentestangebote.  

Dem an staatlichen Schulen, privaten Förderschulen, Schulen für Kranke 

und schulvorbereitenden Einrichtungen tätigen Personal werden medizini-

sche Masken („OP-Masken“) unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

Schülerinnen und Schülern wird das Tragen von medizinischen Mas-

ken empfohlen. 


